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Kataster und Geometer. 
Eine historisch-kritische Betrachtung von Josef Zanker, k. k. G_eometer in· Feldkirch. 

I. 
Geschichtlicher Rückblick. 

· Die.großen K a t a s t r a lv e r m e s s u n g e n, welche zu Beginn des vorigen 
Jahrbunderts von d�n meisten europäischen Kulturstaaten in Angriff genommen 
wurden, erfolgten fast ausschließlich zu dem Zwecke, um in Verbindung mit 
einer Ertragseinschätzung die Grundlage einer befriedigenden S t e u e r r e g u- , 

1 i e r u n g zu schaffen. Der Zweck der Aufnahme wirkte bestimmend auf die Wahl 
der Methode derselben. 

Mit der Gewinnung eines Planes, der die steuerpflichtigen Grundstücke in 
verjüngtem Maßstabe darstellte und aus dem die Flächenmaße mit einer für 
Steuerzwecke genügenden Genauigkeit ermittelt werden konnten, war der ver
messungstechnische Teil der Aufgabe, ein Katastraloperat aufzustellen, gelöst. 

„ Verhältnismäßig rasch und deshalb mit den wenigsten Kosten verbunden, 
fuhrt das M e .0 t i s c h v e r f a h r e n  zum Ziel, auch genügt hiebei wegen der Ein·
fachheit der meisten Meßtischoperationen ein theoretisch weniger gebildetes, wenn 
n�r anstelliges und gewissenhaftes Personal. So gelangte denn auch in allen 
Landern zumeist das graphische Verfahren· zur Anwendung.' · 

Besonders lehrreich und interessant sind die Vermessungsarbeiten in F r a  n k7 · 
r e i c h und B aye r n. Die ersteren, weil sie so recht deutlich die schrittweise 
En�wicklung des Grundsteuerkatasters vor Augen führen, die letzteren, '�eil sie 
gleich anfangs auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt, seinerzeit als muster� 
gültig erachtet wurden und auch anderen Staaten als Vorbild dienten. 

Es sollen daher zunächst die ersten Katastralaufnahmen der beiden genannten 
Staaten einer kurzen Betrachtung unterzogen werden. Die französischen Arbeiten 
verdienen aber auch aus dem Grunde das Interesse der österreichischen Fach
kreise, weil in der Zeit von 1811 bis 1813 kleinere Teile der Monarchie vo� 
französischen Geometern nach den gleichen Prinzipien aufgenommen wurden ·und 

von diesen Aufnahmen Mappen noch bestehen. 
. 

F r a n k r e i eh. 
Bereits Tu r g o  t, der Finanzminister Ludwigs XVI., hegte den Plan, eine 

a�lgemeine utid gleichförmige Besteuerung auf Grundlage eines ·Kataster� einzu
fu�ren, doch hatten seine Bemühungen keinen Erfolg, weil aie privilegiert�n . 
Stande ihre Steuerfreiheit nicht einbüßen wollten. Auch seine Nachfolger Necke r 
und d e  Ca 1 a n n e, 'die ebenfalls Vorschläge einer allgemeinen Besteuerung 'ein
brachten, stießen auf den Widerstand ·der Nofabeln. Der finanzielle Zustand 
Fr�nkreichs verschlechterte sich jedoch immer mehr und der Staatsbankerott 
schien unvermeidlich. Da berief der König trotz der' Gegenwehr der Notabehi und der Parlamente, eine allgemeine Ständ�versammlung. Am 1. Mai i 789 er� 
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schienen die Abgeordneten des Adels, der Geistlichkeit und des dritten Standes 
in Versailles, um die erforderlichen Reformen zu beraten. 

In der Nacht des denkwürdigen 4. August 1789 wurde unter anderm auch 
die G 1 e i c h  h e i t d e r  B e s t e u e r u n g  beschlossen. Die Unsicherheit der öffent
lichen Zustände, die Greuel der Revolution und die Kriegswirren brachten es 
jedoch mit sich, daß die in Aussicht genommene Steuerregulierung eine beträcht
liche Verzögerung erlitt. 

Im Jahre 180 1 wurde eine allgemeine Revision der Steuerbücher angeord
net; der Versuch aber, einen Kataster nach dem bloßen Einbekenntnis der Grund
besitzer aufzustellen, mißlang vollständig, wie auch leicht erklärlich. Es wurde 
deshalb von Napoleon Bonaparte, der zur Zeit erster Konsul war, eine Kommis
sion eingesetzt, die das Problem der gerechten Verteilung der Grundsteuer lösen 
sollte. Diese kam zwar zu dem Schlusse, daß hiezu die Aufstellung eines Katasters 
mit technischer Grundlage unumgänglich notwendig sei, doch beschränkte man 
sich in Anbetracht der Kosten einer allgemeinen Landesvermessung vorerst auf 
die Autnahme und Einschätzung von 1800 durch das Los bestimmten Gemeinden. 
Durch Vergleichung der alten und neuen Steuersumme der vermessenen Gemein
den glaubte man auch für die übrigen Gemeinden einen Schlüssel zur Repar
tition zu erhalten. 

Die geometrische Aufnahme erfolgte mit dem Meßtische im Maßverhältnisse 
1 : 5000. Sie erstreckte sich aber .bloß auf die zusammenhängenden Fläch�n 
gleicher K u  1 t u  r, ohne Berücksichtigung der Eigentumsgrenzen, ein Umstand, 
der den reinen S t  e u e rz we ck des ganzen Unternehmens am besten kenn-
zeichnet. 

Die Vermessung der ausgelosten Gemeinden war kaum zu Ende geführt, 
als die Regierung, das Unzufängliche der wenigen Aufnahmen einsehend, die 
Vermessung und Einschätzung sämtlicher Gemeinden anordnete. Das Prinzip der 
summarischen Aufnahme nach Ku 1 tu r g r enz e n  wurde aber beibehalten. Um 
die entfallende Steuerquote für jeden einzelnen Besitzer ausmitteln zu können, 
hatte dieser das Ausmaß seiner Grundstücke innerhalb der vermessenen und 
bonitierten Kulturkomplexe selbst anzugeben. Die diesbezügliche Verordnung 
erschien im Jahre 1805. Sie brachte aber nicht den gewünschten Erfolg, weil 
die Angaben der Besitzer mit dem Gesamtausmaße der Kulturflächen nirgends 
in Einklang zu bringen waren. 

So scheiterte auch dieses Unternehmen, nachdem die geometrisc�e Aufnahme 
nach Kulturgrenzen in fast 16.000 Gemeinden beendigt war. l\Ian sah sich schließ
lich gezwungen, den bisher eingeschlagenen Weg zu verlassen und die Vermes
sung auf jede einzelne P a r z e 11. e auszudehnen. 

Im Jahre 1808 erhielt der von einer aus Sachverständigen bestehenden 
Kommission ausgearbeitete Plan zu einer vollständigen Detailaufnahme die· Sank
tion des nunmehrigen Kaisers Napoleon I. 

Die Vorschriften zur Ausführung der Parzellarvermessung, der Einschätzung _ 
u. s. w. wurden in ein Werk zusammengefaßt: Recueil niethodique· des Jois, 
d ecrets, reglements, instructions et decisions sur le cadastre de Ja Frnnce. 
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bie Aufnahme der Grundstücke erfolgte gemeindeweise, und zwar bildete 
jede Gemeinde ein für sich abgeschlossenes Vermessungsgebiet mit einem eigene� 
von einer d�ppelt gemessenen Basis abgeleiteten Dreiecksnetz. An etwa vorhan
dene Militärtriangulierungen wurde aber nicht angeschlossen. 

Die Orientierung der Aufnahme wurde mittels der Boussole bewerkstelligt. 
Zur Messung der Dreieckswinkel diente das Astrolabium, für die Detailaufnahme 
in der Regel der Meßtisch, doch gelangte auch die Meßkette, das Winkelkreuz 
und di� Boussole zur Verwendung. 

Die auf dem Felde gewonnenen Originalmaße benützte Il!an jedoch nur 
zur Kartierung und ließ sie dann, mit Ausnahme jener, die nachher. zur Flächen
berechnung von schmalen Parzellen dienen sollten, gänzlich außer acht. Die etwa 
Verfaßten Feldskizzen wurden von den Geometern auch gar nicht abgeliefert. 

Der. Normalmaßstab der Aufnahme war nun 1 : 2500, doch wurde in Ort
schaften und bei. kleiner Parzellierung das Maßverhältnis 1 : 1250 angewendet. 
Bei Gebieten mit großen Parzellen bfieb der Maßstab wie vordem 1 : 5000. 

Die Flächenermittlung erfolgte aus den Plänen mittels Zir�el und Maßstab; 
nur bei jenen Parzellen, deren Breite auf der Katastralmappe mit weniger als 
2·4 Millimeter natürlicher Größe zur Darstellung gelangte, war, wie schon er
wähnt, die Benützung der Originalmaße vorgeschrieben. 

Bis zum Jahre 1 827 wurde die Parzellarvermessung nach dem Recueil 
methodique vorgenommen. Nach diesem Zeitpunkte weist die Aufnah·msmethode 
Wesentliche Verbesserungen auf. So wurde die Trfangulierung auf eine höhere· 
wissens�haftliche Stufe gebracht und das Maßverhältnis der Mappen mit 1: 1250 
festgesetzt. . . .. 

Wiewohl die technische Grundlage des Katasters sich nur auf. einer Höhe 
befand, die allen damaligen Anforderungen hätte entsprechen können, wurde das 
a�gestrebte Ziel, ein geordnetes und allgemein befriedigendes Steuersyste.m, 
nicht erreicht. · . 

Die Ursache hievon liegt in erster Linie darin, daß die Steuerhaupt8umme 
a�.

f die einzelnen Departements,· Arrondissements und Gemeinden sehr ungleich
�aßig verteilt wurde. Aber noch ein weiterer Mangel machte sich niit der Zeit 
fuhlbar, und dieser betrifft das Ergebnis der Katastralvermessung selbst: D,ie 
Mappen wurden hinsichtlich der eingetretene� Veränderungen im Umfange der 
Steuerobjekte nicht in Evidenz gehalten, überhaupt war eine derartige Bestim-
mung in den bezüglichen Vorschriften gar nicht enthalten (!). . . 

Wenngleich die Unerfahrenheit Frankreichs im Katasterwesen so manch.eo 
begangenen Fehler beE"reiflich erscheinen läßt so kann doch die Art d_er Durch
führung der Landesve�essung mit jener ein:s gleichzeitigen Unternehmens, das 
ebenfalls durch die französische Revolution den Anstoß erhielt und einen rein 
praktischen und universell nützlichen Zweck erfüllen sollte, .nicht. in Einklang 
gebracht werden. Es ist dies die zweite G r a d  m e s  s u n g zur Reformierung des 
Maß. und Gewichtssystems, welche am Ende· des 18. Jahrhunderts üb�r �uftrag 
der 'Pariser Akademie der Wissenschaften, von den Astronomen M e c h a i n  und 
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D e  l a m  b r e durchgeführt wurde. Während diese mit den besten zu Gebote 
stehenden Hilfsmitteln und der größten damals erreichbaren Genauigkeit erfolgte, 
wurde auf die zumindest ebenso wichtige L a n d e s  v e r  m e s  s u n g weit weniger 
Sorgfalt verwendet. 

Die sich als notwendig erwiesenen geometrischen Aufnahmen wurden eben 
nur als unvermeidliche Vorarbeiten der S t e u e r  r e g  u l i e t  u n g und nach Been· 
digung derselben als für immer abgetan erachtet ! 

Das Hauptgewicht legte man vielmehr auf die K u l t u r  e i n s c h ä t z  u n g e n, 
was schließlich vom Gesichtspunkte der Besteuerung auch durchaus gerechtfertigt 
ist : Bei Ermittlung des Reinertrages und der Grundsteuer macht sich ein Schätzungs· 
fehler weit bemerkbarer als eine Ungenauigkeit in der Vermessung oder in der 
Flächenberechnung. 

Obwohl Frankreich das Verdienst gebührt, mit seinem groß angelegten 
Vermessungswerke die Epoche der Katastralvermessungen eröffnet zu haben, 
durch Einführung des graphischen Aufn'ahmesystems hat es wieder andere 
Staaten beeinflußt, bei ihren Landesaufnahmen ebenfalls das Meßtischverfahren 
zu wählen. Infolgedessen waren diese genötigt, nach gänzlicher oder teilweiser . 
Fertigstellung der Arbeiten die Neuvermessung der g 1 e i c h e n  Gebiete nach 
genaueren Methoden vorzunehmen. Frankreich selbst schritt erst gegen Ende des 
1 9. Jahrhunderts an eine exakte Landesvermessung, nachdem das erste Unter· 
nehmen trotz der ungeheuren Kosten zu keinem nachhaltig befriedigenden Re· 
sultate geführt hatte und tühren konnte. 

B a y e r n. 

Zur Ausführung größerer geodätischer Arbeiten besaßen seinerzeit nur die 
französichen Ingenieur-Geographen die nötigen Kenntnisse. Sie bildeten eigene 
Abteilungen bei den Generalstäben und waren mit der Herstellung der topo
graphischen Karten für militärische Zwecke betraut. 

Nach dem Frieden zu Luneville ( 1 80 l ) . verließ die französische Armee 
Bayern und mit ihr wurde auch der Ingenieur-Geograph B o n n e  abberufen, 
welcher eine neue sorgtältige Triangulierung des Landes als Grundlage der topo· 
graphischen Aufnahme geplant hatte. Über Einschreiten des Kurfürsten Max 
Joseph IV. verblieb jedoch Oberst B o n n e  und zwei andere Ingenieur-Geographen 
bis zum Jahre 1 807 in Bayern. Sie besorgten hier .die Messung der Basis zwi
schen München und Aufkirchen, bestimmten die Winkel im trigonometrischen 
Hauptnetze und führten einige astronomische Messungen aus. Auch oblag ihnen 
die Ausbildung eines entsprechenden Nachwuchses. 

Die topographische Aufnahme verlor jedoch bald durch ein anderes ver
messungstechnisches Unternehmen an Bedeutung : Im Jahre 1 808 ordnete König . 
Maximilian Joseph 1. über Antrag des genialen Staatsmannes Joseph von U t z.
s c h n e i d e  r die Ausführung einer allgemeinen L a n d e s  v e r  m e s  s u n g zum 
Zwecke der G r u n d s t e u e r r e g u l i e r u n g  an. 

In der Folge konnte das Detail für die Spezialkarte 1 : 50.000 den weit 
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ge�aueren Katasterplänen entnommen werd.en, . und so wurden die topographi
schen Vermessungen reduziert und auf die Aufnahme des Terrains beschränkt. 

Die Grundlage der Vermessungen bildeten · die Triangulierungsnetze 1. und 
II. Ordnung, welche sich über das ganze Land erstreckten. Dadurch unterscheidet 
sich die bayrische Katastra:i'aufnahme auf das vo.rteilhaftete von der französischen. 
Auf die trigonometrisch bestimmten Dreiecke stützte sich die graphische Trian
gulierung als Detailnetz. Diese hatte nach der « Instruktion für die bei der Steuer
vermessung im Königreich Bayern arbeitenden Geom{!ter und Geodäten , vom 
Jahre 1 808 für 4 Blätter zusammen im Maßverhältnis 1 : 1 0.000 zu erfolgen. Die 
abgegriffenen Koordinaten wurden sodann zweimal vergrößert und auf die ein
zelnen Aufnahmeblätter übertragen, ein Vorgang, dem mit Recht die nachträglich 
konstatierten großen Differenzen zur Last gelegt werden. Die D e  t a i 1 v e r  m e s  -
s .u n g fand nach Meßblättern im Maßverhältnisse l : 5000 statt und war im ganzen 
eme rein g r a p h i  s c h e, doch war in jenen Fällen, in welchen das Meßtischver
fahren nicht ausreichte, die Verfassung von M a n  u a 1 i e n mit eingetragenen Maß
zahlen (!) vorgeschrieben. Die Instruktion vom Jahre 1 808 erwähnt verschiedene 
Aufnahmsmethoden mit Benützung der Meßkette : Die Aufnahme nach Bogen
schnitten, nach der Parallel-, Polar- und Umfangsmethode. Ferner wurde b�i un
bewaldeten Grundkomplexen die Aufnahme der . Umfangsgrenzen .der ganzen 
�ruppe (Feldlage) mit dem Mißtische, die Vermessung der �inzelnen Parzellen 
hingegen mit der Kette empfohlen. Es ist nur zu bedauern, · daß diese Methode 
nicht eine Erweiterung erfuhr und zu einem eigenen Aufnahmesystem ausgebildet . 
Wurde. Namentlich zur S i c h e r u n g  d e s  E i g e n t u m s· a n  G r u n d  u n d  B o d �·n 
Wären die Vermessungsmanualien mit den Originalmaßzahlen zweifeJlos 'ein wert-
voller Behelf geworden 1 

· ' 
Die «lnstruktioi:i für die allgemeine Landesvermessung zum Vollzuge des 

Grundsteuergetetzes > vom Jahre 1 830 überläßt vielmehr die Wahl der Methode 
dem Geometer, und da sich mittlerweile der Distanzmesser von Reichenbach 
E.ingang verschafft hatte, gelangte fast durchwegs das «Meßtischverfahren 'in Ver
bmdung mit dem optischen Distanzmessen , zur Anwendung. Nachmessunge'n zum 
Schutze gegen grobe Fehler wurden zwar seitens der Meßgehilfen mit der Dreh
latte vorgenommen, doch hatten die bezüglichen Aufschreibungen weiter · .keine 
Bedeutung und gingen auch größtenteils verloren. 

. 

Die Meßblätter der Detailaufnahme umfaßten je  1 600 Tagwerke und wurden 
durch den Schnitt der zu dem Meridian und Perpentikel von München: in Ab-
ständen von 8000- Fuß gezogenen Parallelen gebildet. . . , .-

. .Die Instruktion vom Jahre 1 830 brachte aber insoweit-au�h Verbesserungen· 
mit  sich, als die graphische Triangulierung nun im Maßverhältnisse der Aufnahme 
( 1 .: 5000) stattzufinden hatte urid für größere Ortschaften so\vie Gru'ndkomplexe 
mit kleiner Parzellierung die Detailaufnahme im Maßstabe 1 : 2500 .vor.zu
nehmen · war . 

. Ki 
Die vorges�hriebenen Meßinstrumente waren folgende : 

. 
ein Meßtisch ·

.
mit 

. Ppregel und Distanzmesser eine Meßkette eine zehnschuh1ge Drehlatte ·und , 
e1n w· , , . - . 10kelspiegel. Die Detailaufnahme hatte vom Großen ins Kleine zu gesch;eh�n. 



Gegenstände derselben waren : alle Eigentumsgrenzen (!), Gebäude mit den Hof· 
räumen , Kulturgrenzen, Straßen, Gewässer u. s. w. _ _  

Für Flächenberechnung diente Maßstab und Zi.rkel . Hiebei wurden die Par· 
zellen in passende Dreiecke oder Trapeze zerlegt. Die Revision der- Ber�chnungs7 
resultate fand mit Hilfe eingeteilter Horntafeln statt .  Als Flächeneinheit bei  den 
Karten l : 5000 wurde der hundertste, b eim Maßverhältnisse 1 : 2500 der tausendste 
Teil eines Tagwerkes bestimmt. (400 und 40 Quadratfuß = 34 111 2 b eziehungs· · 

weise 3 · 4  m2.) 
Damit wäre der technische Teil  der ersten bayrischen Katastralvermessuhg ,_ 

genügend charakterisiert. Auf Grund der aus den Plänen erhaltenen Flächen und 
der Ertragsausmittlung, b ei welcher sogenannte Mustergründe den Anhaltspunkt 
für die Einreihung in die Bonitätsklassen bildeten, wurde die Beitragsgröße für 
die Grundsteuer berechnet. Gebäude und Hofräume waren in die Klasse der 
b esten Grundstücke des Ortsriedes einzubeziehen. 

Die Landesvermessung fand im Jahre 1 853 ihren Abschluß, doch hatte sich 
im Laufe der Zeit herausgestellt ,  daß die ersten Aufnahmen ihrem Zwecke nicht 
entsprechen konnten, i nsbesonders weil sie nur mangelhaft in Evidenz gehalten 
waren. Es mußten daher die alten :Mappen ergänzt, b eziehungsweise Neuauf· 
nahmen (!) hergestellt werden. Diese Arbeiten, « R e n o v a t i o n  s m e s  s u n g e n „  
genannt, erfolgten nach den Vorschriften der Instruktion von 1 830, ohne Unter
schied , ob sie die Korrektur der alten oder die Herstellung neuer Pläne umfaßten .  
Im ersteren Falle wurden d i e  Nachträge auf d en Originaldetailblättern der ersten 
Vermessung selbst, und zwar unmittelbar auf graphischem Wege zur D arstellung 
gebracht. _ 

Was für Resultate ein derartiges Verfahren erzielen konnte, l euchtet ohne· 
weiters ein ,  wenn man b edenkt, daß infolge der Papierverzerrung und d er damit 
verbundenen ungleichmäßigen Verschiebung der Stand- nnd Fixpukte eine gen.aue 
Orientierung überhaupt unmöglich war ! Der technische Wert dieser nachträg·
lichen Einzeichnungen stand dementsprechend jenen der Original aufnahm e  w eit  
n ach. Die n e u e n  Pläne der  Renovationsmessungen hingegen ent3prachen den 
höchsten Anforderungen ,  die an eine Meßtischaufnahm e  im gleichen M.aßverh�ilt
nisse überhaupt gestel lt  werden können. 

Die F o r t f ü h r u n g  der Katastralmappen ,  anfangs nur durch provisorische 
Bestimmungen geregelt, wurde im Jahre 1 834 nach einer b esonderen .: lnstruk· 
tion über das Verfahren bei Ummessungen und Fortführung der Katasterpläne • 

definitiv festgesetzt. 
. Im Jahre 18 72 wurde die Steuerkatasterkommission aufgelöst und das 

« königl. Katasterbureau » als Zentralstelle für das b ayrische Vermessungswesen 
eingesetzt. Das Katasterbureau hatte die b egonnenen Renovationsmessungen mit 
Anwendung des M e ß t i s c h e s zu beenden, des weiteren aber die notwendig 
gewordene teilweise oder gänzliche Neuaufnahme von Städten nach der T.h e o ·  
d o 1 i t m e t  h o d e  in Angrift zu nehmen. Durch die « Instruktion für neue Kataster
messungen » vom Jahre 1 87 S wurde in Bayern die exakte numerische Aufnah ms· 
methode in den Dienst der Staatsverwaltun g gestellt. 
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Die bayrische Katastralvermessu.ng lenkfe erklärlicher"reise die ·Aufmerk-· samkeit der meisten Staaten ·auf sich und nahm in mancher Bezieh�ng auch Ein
fluß auf die geometrischen · Landesaufnahmen de�selben. Selbst "frank�eich, das an fänglich Bayern ·das V?rbi'ld gegehen hatte, hoi"te �m Jah.re. 1 �) 6  dur�h den 1 �rafen 1 a G a r d � Inforrnat.ionen über äie Parzellarvermess�mg . .  ein und auch 1 
Osterreich setzte sich mit  Bayern in  · Verbindung : Oberst F a  I I  o n ,  Mitglied der 

'i �· k. Grundsteuerreguliertings-Hofkommission, informierte siCh eingehend über · .j as bayrische GrundsteuerdefiQitivurn tind i m- )ahre i 836 wurde·n sämtliche Ge- . f setze, Instruktionen und Übersichten bezüglich der definitiven Grund- u�d Häuser-
steuer requiriert. 

. . . . -
. 

Die Katasterarbeiten Bayerns erfuhren unter ande�rn auch noch in  Englarid) 
· Rußland, Spanien u'nd Br-asil ien eine entsprechende Würdigung. und die günstigste 

Beurt ·1 · e1 ung. (Fortsetzu�g folgt.) 

Über · die Umschreibung · von „ Ein lagen _ öffe ntlicher 
BOcfler. 

(Verordnung des Justizministeriums vorn 22. Jänner 1.913.) , 
Um die Übersichtlichkeit der öffentlichen Ilücher aufrecht·'ZU �rhalten od�r ' ' . ·. 

wiederherzustellen und 1ill'l Ersparung von Zeit und · Arbeit findet - das Justiz- · . .  · · !· � 1 
ministe'rium folgendes anzuordnen : · · ·  - · ' · : · - · ":. · · ' .  , 

1 . Die Einlage eines öffentlichen Buches (Gru�dbu'ch, ·.Landtafel , 'Ei�e,nb��·a: · . · '.' , · �: buch, Bergbuch, Naphtabuch) kann umgeschrieben werderi, ·wenn . si� · durcli. die „ 
Fortsetzung in  Ergänzungsbänden oder wegen . der großen Anzahl gelÖ!Jchter Ein.-t . ' ' . . ' ' ragungen unübersichtlich geworden ist. 

Die Eintragungen in der alten Einlage bleiben auch nach �er µmschrei�ung 
wirksam. Die Umschreibung soll nur die Benützung des öffentlichen �uclies 'er� 
leichtern .  

· · · 
2. Die Umschreibung darf nur auf schriftliche Anord.ilung des · Geri�Jitsvor.: 

s
.
tehers vorgenommen werden , die im Umschreibungsvorrnerk (funkt' 7) ' ersicJlt

l ich z u  machen ist .  
· - - ., · 

In ·der Regel soll eine Einlage außer dem FaIJe der Fo·rtse'tzung .in mehrerep 
Ergänzungsbänden nur urnaeschrieben we1 den wenn das Gutsbestand: ·oder das 
'Eigei:itumsblatt mindestens h25 das Lastenblat; mindestens 100 Eintragungen ·ent· 
hält, _ von dene'n höchstens ei� Zehntel ' noch aufrecht besteht. Es- kann sow()hl , 
�ie ganze Einlage als auch nur ein einzelnes Blatt (Gutsbeständ-1 Eig'entums
oder Lastenblatt) umgeschrieben werden. Müssen- jedoch zwei ·B�ätter umgeschrieben 
werden, so ist- die gan1e Einlage umzuschreiben. Sind in �inern Band�- -:alle ·.E�p! · 
·lagen bis auf einige wenige umgeschrieben worden, so kö.nnen auch diese um� . 
geschrieben werden·. Der außer Gebrauch gesetite Band ist mit den · alten Büi:h�rr 
a11fzubewahren. . . · · . ' -
haf 

3· .
Wenn in de� umzuschreibenden Einlage Pfarldr�ch�e - für 'dle F�:.

d�'1?1���n 
t:_� , v on de.neo __ anzunehmen ist, daß sie berei ts bencht1gt oder ver;ahrl srnä! 
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de{�q)B�gr-rtg in die Katastralmappe einzupassen, damit neue und alte ·Mappe . , ; 
am :�;aade ·a es  Neuaufnalimegefüets möglichst in Einklang komm'e. 

Zu diesem Zwecke tragen wir uns sämtliche b�nötigten Punkte nacH· dere� 
endgültig berechneten Koordinaten auf die einzelnen Mappenblätter auf. Die
jenigen Punkte am Umfange des Neuaufnahmegebietes, die wir güt einmessen · 

konnten und deren genaue Lage in der K a t  a s t r a 1 m a p p e wir demnach durch 
Einzeichnung festgestellt haben (man kann hiezu oft mit Vorreil auch die Daten 
der Feldskizze benützen), hier also unsere •Orientierungspunkte> samt den 
Punkten P1 und· L, dürfen natürlich in der Katastralmappe keine Veränderung. 
mehr erfahren und wir müssen alle anderen Punkte mit Rücksicht auf d i e s e 
einschwenken. Eben zu 1diesem Zwecke tragen wir auch bei den f e s  t b  1 e i b e n -
den Punkten deren. Lag� n a c h  d:e n K o o r d'i n a t e n auf, damit wir die Strecken 
ersehen, um welche die berechneten Punkte von den Mappenpunkten abweichen, 
und weil wir diese Strhken zur Ausgleichung (Einschwenkung) der Zwischen
punkte brauchen. Näheres über das Verfahren· am :Schlusse- des Aursatzes. 

Haben wir, wie auf Blatt 4, nur einen e i'n z i g e n  Vergleichspunkt L ge· 
geben, so müssen wir so verfahren, wie im Beispiele 5 angegeben wurde. 

Die i n n e r  h a 1 b. der Neuaufnahthe Hegenden Punkte brauchen wir uns im 
allgemeinen nicht in die Katastralmap�e zu übertragen, höchstens <tann, wenn 
wir sie zur Darstellung der Neuaufnahme-Begrenzungslinien, brauchen.· 

Kurz wiederholt, ergeben sich in der Hauptsache bei einer derartigen 
Polygonalaufnahme folgende Arbeiten: 

l. Auswahl der Triangulierungs- und •Orientierungs•punkte. 
2. Auswahl einer geeigneten (großen) Basis. 
3. Vorläufige Annahme einer Orientierung des Netzes und eines Koordi

naten-Anschhi.ßpunktes. 
4. Netzausgleichung und Berechnung der vorläufigen Koordinaten der 

•Orientierungspunkte,. 
5. Koordinaten-Vergleichung, . endgültige Orientierung und Annahme des 

endgültigen Koordinaten-Anschlußpunktes für Zw�cke der Beimappe. 
6. Anschluß der Beimappen-Darstellung an die �atastralmappe. 

(Schluß folgt). 
' 

Kataster und Geometer. 
Eine historisch-kritische Betrachtung von Josef Zanker, k. k. Geometer In Feldkirch 

I. 
Ges:chicbtlicberc· Rücliblick. 

(Fortsetzung.) 
ö·s t e r r e i c h. 

Mit .dem Patente vom l. Noveinb�r 178 I befreite Raiser Josef IL die Bll1;1ern 
von den Fesseln der Leibeigenschaft und' mit dem Patente vom 20: April ·l'i85 
sollte ihnen auch die drückende tast der Stetiefo erieichteit werden: Zur· 'ßr
r eicliuhg dieses Zweckes würde die c Aufaeicli\iung und Ausmessling aller frucht-
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b�ingenden Gr ünde un d die Bes timmun g des Körnererträgnisses> an geordnet , um 
d

,
ie Grundlage zu einem neuen Steuerfuß nach « Gleichh'eit u nd Billigkeit» zu 

leg.eo� Die' Vermessun g war in vier Jah ren beendet und '"'._l!_rqe bei-"kleiocren' Par� 
zellen von , regelmäßiger Konfiguration durch, die, Grtsobrigke i ten ,unter Mitwirkung der Eigentümer, bei umfangreichen Grundkomplexen durch beeidete Ingenieure 
a·Jsgeführt, doch er folgte nur bei letzteren Aufnahmen die Dar stel lun g :auf·Pläiien .. 

, Das josefinische Grun dsteu ersystem· br achte bekanntlich kein befried ige ndes 
E�gebnis, was aber weniger der man gelhaften Flächen e r mit tlung als' cler Ein- , 
schätzung nach dem Bru ttoer fr ägn isse zuzuschreiben ist. Erst de r durch, Kaiser 
�ranz 1. mit dem Patente ·vom 23. P,ezemöer 1'817 eingefülirte , s t ab i 1 e 
Kataster, auf Gr und lage einer allgemeinen Landesvermessung und Einschätzung 
nach dem Rein e r t r a g e, behob die be stehenden Mißstände . Die g�ometrische 
A ufnahme erfolgte nach den in der In struktion vom Jahre 1824 en t hal tenen Prin
z�pien und wurde. im Jahr e . 18 61 · fertig gestellt. j\fü de r Leitung derselben war 
bis zum Jahre 1827 die Grunilsteuerregulierungshofkommission betraut; hi e rauf 
fielen ihre Agenden der « Ver ein igten Hofkanzlei» zu. , 

Im Jahre rB48 kamen die Katastralbperationen an <las Finanzministeriuh1, 
Woselbst· im, Jahre· 1850 eine eigeffe Sektion, die «Gen eral düek t ro n d e s  
G r u-n d s te u e r  k:a ta ste r S», errichtet' wurde, uriter welcher die Beend ig ung .der 
Vermessungs'arbeiten erfolgte. 

. 

, D ie Ergebnisse der ersten Katastralvermessung - die .M a p1p e n , - öild�n 
noch, heute fast durchwegs die tecbnisch e Grundl age des Gru ndsteuerkatasters. 
Für die Aufnahme wurde im Einve rne hmen mit de m Hofk r i egs rate der, 1\-faßstab 

1 :·28·80 gewählt, und zwar. �var ·hie bei das bestehende Maßve rhäl tnis , 1 : 2B:800 
der Militäraufnahmen ausschl.aggebend, Gemeinden, welche zum größten Te il e 
aus Hochgebirge , Waldun gen und sonstigen Gru nds tücken geringerer KuJturgattung 
bestanden; waren im· halben · Maße. J : j760 zu · vermess en, doch sollten ·die dar
g�stelJten ' Parze11en genügen d, Raum zur Eintragung der Numm�rn„bieten. Traf 

· dies bei . 'kleineren Partien ein�r Gemeinde nicht zu, so war zti denselben ·eine 
Beim appe im ganzen Maße (1: 2880) zum Behufe der Numerierung zu entwerfen.· 

Die· Aufnahme selbst :mußte :.jedoch desse n . ungeachtet im· gleichen 1\Jaß. 
, Stabe wi_e„die übrigen Teile· der Gemeinde erfolgen. Es war ausdr ücklich unter

sagt, ih ein und derselben Gemeinde zwe i Maßv erhältniss e · anzuwende n. 

. Di e Gru ndlage der Katas tralvermessung bildet die gr oße Militärfri an gulierung 
mit den Netzen,, 1. uncl 2. 0r dnung, für welche jedoch .zu Beg inn der, Arbeiten 
der einheitliche Zusammenhang noch nicht . her geste11 t war .. In diese wurden· c] ie �reiecke 3. und 4. Ordnung, die eige ntlichen GE�ndlagen der Detailaufnahme, 
erngefügt. _ __.-

· 

Durch das Dr eiecks netz 3. Ord nung waren für jede Quad ratmeile . 3 Punkte 
zu besti mmen, doch wurden im Gebirge auch 2 Pu nkte · als ausreichend e racht et. 

Die· Ergebnisse der Tri arig ulierun g , wurden .in Triangulicrungskarten zur 

Darstellung gebracht, welche außer d er: Einteilung. der Provinz ,jn Quad ratm eilen die Se ite nlängen ,der Dreiecke„und die, Koordinaten der Punkte enthalten . ._ 

.Die· graphische Triangulierung hatte anschließend an das Netz, 3. Ordn un g 
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für jede Quadratmeile in der Regel weitere 57 Punkte zu liefern. Sie erfolgte 

mit dem Meßtische auf Blättern von 20 Zoll im Quadrate im Maßverhältniss� 

l: 14.400, dem doppelten Militärmaß. Jede Quadratmeile wurde in 20 Sektionen 
von 1 000 Klafter Länge und 800 Klafter Breite untergeteilt, es entfielen somit 
auf jede Aufnahmesektion durchschnittlich dr,ei . graphisch bestimmte Punk_te . . Die 
Koordinaten derselben wurden in den Original-Triangulierungsblättem - 1 :- 14.400 

mit dem�Stangenzirkel abgegriffen (später mittels eines_ Abschiebeapparat�s ge
messen), f ü n f  m a l vergrößert und. auf die Detailaufnahmeblätter übertrage_n. 

Als Instrumente für die Detailvermessung standen .in Verwendung:· der 
Meßtisch mit Diopterlineal (später mit Kippregel), die Meßkette und die �lafter
stange, in .Gegenden mit beschränkter Aussicht auch die Bussole. 

Zur Aufnahme der G ru n d  p a r z e l l e n war das. Sektionsblatt ·mit. einem 
Detailnetze von ungefähr 200 Klaftern Seitenlänge zu 'überziehen und in Par
tien nach ihrer natürlichen Abgrenzung zu. teilen . · Die aufzunehmende' Partie 
wurde dann ausgepflockt uud in einem Feldbrouillon · nach dem Augenmaße dar
gestellt , in welchem außer der Gestalt der Parzellen auch die ausgepftockten 
Punkte mit ihren Nummern ersichtlich zu machen waren . . Die Auspfiockung wert
voller Ku 1 t u  r e n hatte genauer vor sich zu gehen als die minder ertragreicher 
Flächen. Bei letzteren genügte die Berücksichtigung der Hauptkrümmungen: · 

Die einzelnen Punkte wurden graphisch durch S chn i t t e . oäer mittels· der 
Pola r m e t h o d e  (Visierlinien un d Kettenmaßei bestimmt,- doch war, wo immer 
die Gegend es erlaubte, die Triangulierung anzuwenden. Hiebei sollten die 
S�hnitte möglichst s e n k r e c h t  aut die Visuren (Rayone) ·zu stehen kommen. 
Kette und Klafterstange waren in freiem, offenem Terrain ·m,ir aushilfsweise zu 
benützen, z. B. bei der Messung der Kopf breiten und Durchschnitte von Riemen
parzellen . 

1 
Bei der Aufnahme von 0 r t s c h a ft e n  dagegen wurde der, Meßtisch nur 

zur Bestimmung eines M e s s u  n gs l i n  i e n n e t z e s  verwendet, die Vermessung 
des Details jedoch mit der Kette oder Klafterstange ·.bewirkt. Zu diesem Behufe 
war das • Geripp, des aufzunehmenden Ortes: in das Maßverhältnis 1 : 1440, 
eventuell auf· l : 720 zu übertragen. Auf die durch die Gassen gezogenen Visier
linien wurden die Häuser mittels Ordinaten eingemessen, die Aufnahme der Wirt
schaftsgebäude und Stallungen innerhalb der Bauparzellen hatte aber bloß nach 
Schritten (!) zu erfolgen. Bei kleineren Bauparzellen . waren nebst den Konstruk
tionsmaßen auch solche zur Flächenberechnung zu bestimmen. Sämtliche 0 r i -
g i n  a 1 m a ß  e waren in die F e  1d b r o u i11 o n s einzuschreiben. 

Zur Aufnahme größerer S t ä d t e wurden· vorhandene Pläne, soweit sie gut 
oder leicht zu verbessern waren , benützt. In diesem Falle fand lediglich die Ver

messung des Umfanges tler verbauten Flächen. und einiger markanter. Gebäude statt. · 

Vereinzelte Baulichkeiten wurden zumeist auf die Weise aufgenom men , daß 
die Lage und eine Dimension derselben durch Bes timmung zweier Eckpunkte 
graphisch mit dem Meßtischf, die zweite Dimension jedoch mit der Kette ermittelt 
wurde. Die Kombination beider Messungsarten, die sich nur ergänzten, aber nicht 
kontrollierten, erklärt so manche Verdrehung und unrichtige . Darstellung in der 
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iappe. Hiezu kommt noch, daß die Arbeiten mit dem Meßtische der Geometer, 

J 
ie Kettenmessungen jedoch der Adjunkt besorgte. (§ 333 der JnstrukÜori vom ahre 1824.) -

-

S . Die F 1 ä c h e n b e r  e c h n u n  g erfol�t� �us dem Großen ins Kiein'<i» . Jede ekt.1on wurde in 3-5 Partien nach natürlichen Beg�enzunge!l (Ri'ede, Ffüren) gete�It, welche im Berechnungsprotokolle durch große l.ateinisclie Buchstaben: zu bezeichnen waren. Die Flächen der Partien zusammen mußten _den Inhalt der . 
ganzen Sektion bis auf 1/200 genau e�geben. Die gestattete Differenz wurde pro• 
portional auf die Partien aufgeteilt. - - -

. Hierauf folgte die Berechnung der einzelnen Parzellen. Diese \Varen durch 
fe�ne Bleilinien in Dreiecke und Trapeze zu zerlegen und die erfordeföch�n ,Maße 
tnittels eines Haarzirkels abzunehmen. Soweit Kettenmaße vorhanden waren, ·,vurden 
sie zur Berechnung verwendet. Die Differenz der Sum�e der P&rzellen mit dem 
Fr· acheninhalte der ganzen Partie durfte ebenfalls nicht· mehr als 1/200 betragen. 

Die ennittelten Fl ä c h e n m aß e  in Verbindung mit· den durch Sthätzung 
bestimmten 1 Re i n e r t r ä g e n  bildeten die Grundlage der Steuerbemessuiig. (Par-
zellenreinertragskataster.) · · _ -

·-� Die K a t a s  t r al-Ve rm e s  s u n g s -I n s t r u  k t  i o n vom Jahre .l 8651; welche 
fortan bei Ne u ve r m e s  s u n g e n  maßgebend war, weist einige namhafte Ver-
besserungen auf. _ . 1 

Die E i g e n t u m  s g r e n z e n  erfuhren nun ein� größere Berücksichtigung. 
als die K u 1 t u  r g r e n z e n. Bei ersteren hatte die Auspfloc�ung · mit· afi�r Auf- . merksamkeit und Genauigkeit zu erfolgen, bei letzteren dagegen· konnten inner
halb eines Besitztumes Ausgleichungen stattfinden. Geringfügige. Ab,veichungen 
von der Geraden bei Eigentums- und Kulturgrenzen waren nicht ausz�pflocken, 
sondern mit Kettenmaßen zu bestimmen. Für alle Einmessungen war ein eigenes 
J\'I an u a 1 e zu verfassen und den Feldbrouillons (Feldskizzen) beizulegen. 

Auch konnten, obzwar als Normalmaßstab das ganze Maß_J_: 2880 beibe
�alten wurde, Ortsriede und bei kleinen Parzellierungen selbst ganze Gem�inden 
im Maßverhältnisse 1 : 1440 eventuell 1 : 720 aufgenommen werden. Die Ver
tnessung \•on ganzen Ortsrieden oder Katastralgemeinden im Maßstabe J : 720 
War jedoch nur dann vorzunehmen, wenn die Gemeinde sich verpflichtete; ein'en 
entsprechenden Beitrag zu leisten. Die Fläc h e n  b e r  e c h n u n  g - hatte mit Faden
planimeter und Hunderterzirkel zu geschehen. Bei großen Parzellen waren vor-
erst die ganzen Joche auszuzählen und die Restflächen mittels 'des Planimeters zu ermitteln. 

Die Herausgabe der nächsten Instruktion bedeutet f�!_.das österreichische 
Vermessungswesen einen eminenten Fortschritt. Es ist Cffes die 1 n s t r u k t  i o n 
z u r A u s f ü h r u n g v o n t r i  g o n o m e t r i s c h e .n u n d p o 1 y g o n o m e t r i  s c h e n 
�e r m e s s u n g e n  vom Jahre 1887, welche weiterhin für die Neuverme�sung 
Jener Gebiete maßCTebend ist bei denen eine besonders 0CTenaue Aufnahme ge-
b b ' oten erscheint. Von dieser Instruktion wurde im Jahre 1904 die fünfte umge-

arb · · 
� eitete und vermehrte Auflage herausgegeben. 

Doch fand neben der auf modernen Prinzipien fußenden Aufnahmemethode 
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auch das l\l e ß t  i s c h v e r f a h r e n  durch d i e  Instruk tion vom Jahre 1 907 
wei tgehende Berü cksich tigung . 

Die letztere u nterschei·det !: i ch von den Instrukt ion en aus clen Jahren :-
u n tl  1 86 5  h aupts�ichli ch d adurc h ,  daß d ie  Best im mun g der Netzpunkte 4. Ord- i 
nung n ich t mehr auf graphischem Wege , sondern trigonom etr isch erfolgt und . 
zur Ausführung der D�tai l triangu l i erung als Grun d lage für die Parzel lenvermes·· ·• 

su ng neben dem M eßtische auch ein k leiner Theo dol i t  benü tzt wer<len kann. : · 

Demen tsprech end werden die Koord in aten der Detailn etzpunkte (Stan d- und Fix· „�

pu nkte) en tweder graphisch oder durch R echnu ng erm i ttel t . ; 
Ferner Jas�cn d ie  Vorschriften b ezügl ich der Verfassung der Feldskizzen . -� 

besonders jedoch das beigegebene Muster - erkennen,  d aß den d i rekted· ' 
Längen messun gen ein w�itaus größeres A nwendungsgeb ie t e ingeräum t "· ird,  
es in  den früheren Instruktionen für Meßtisch aufnahme n d er Fal l war.  

Bei Neuaufnahmen ganzer Gemeinden wird i n Ueberc instim mun g  m i t  
vo rerwähn ten Polygonalinstruktion d as Maßverhäl tn is 1 : 2 500 festgese tzt und die· 
bish(!rige Einteilung i n  Aufnahm esektion en abgeän d ert . \V;ihrend die alten Sek· · : 
tionen einem Flächen inhal te von 500 n .-ö.  Jochen (287 · 7 /1.1) entsprech en , um
fassen die neuen ein Gebiet  von 200 · llll . 

Die G r u n d p a r z e l l e n s ind i n  der Regel rein graph isch au fzunehmen, 
doch wird unter gewissen Voraussetzungen auch der G ebrauch von Winkel· _und ' 
Boussoleninstru mente n ,  eventuel l  in Verbin dung m i t  dem opt i sch en Distanzmessen ,  
angeordnet beziehungsweise gestattet .  

In O r t s c h a f t e n  bi ldet  ein b e r e c h n e t e s Polygonn etz die Grun d lage , 
w�ihrend das ei ngeschal tete Messungsliniennetz durch ein fache Konstru ktion in  

den Mappen zur Darsttl l�ng zu brin gen i s t .  Das Deta i l  w i r d  j e  n ach der Situ · 
ation n·ach O.rd inaten , Rayon un d M aß, Rayon u n d  Schnit t  oder  durch Kreuz

m aße bestimm t .  Als Vorberei tun g zur F Li c h e n  b e r  e c h n u n  g sind auf dem . 
noch aufgespann ten Blatte die Hektarquadrate m i t  scharfen Bl eistiftl inien einzu· " 
zeichnen.  Die Flächen inhal tsermi t t lung we is t gegenüber  den d iesbezügl ichen Vor- . v-'.; 
schriften in der  Instruktion vom Jah re 1 865 kei nen pri n zipiel len Un tersch ied auf. ' ·  ,„ 

·Die R ech nungse inhei t ist das Quadratm e ter . Die Abweichung der Ergebn isse d er .r . 
Ein1elberechnung vo n jenem d er Gruppen-(Partien)·berechnung darf eine bestimmte · :;� 
. Fehlergrenze nich t ü berschre iten . 

' 

Der ursprüngliche Zweck der Kataslralvermessung \\· i rd  au ch durch d ie · . . „ 

neue M eßtischinstruktion vom Jah re 1 907 n ich t erwei t e r t .  Diese vertri tt an alog .'• 
der Instruktion vom J ahre 1 865 den  Grun dsatz, daß d i e  geom etrische Aufn ahme , 
in erster Linie dazu besti m m t  ist,  die s teuerpfl i chtigen l;nd  steuerfreien  Grund.:' 
stü�ke auf einem Plan darzuste l len u n d  auf Grund d i eser D arstel lung das FHichen· 

m aß derselben zu ermittel n .  Auch hinsichtl ich der Aufnah m e  der E i g e n t u m s ·  
g r e n z e n  bleiben die Besti mmungen vom Jah re 1 86 5  aufrecht ,  j edoch mit  dem 
Zusatze,  daß bei der Auspftockun g  kei n e  in der Mappe darstel lbare Krüm mu ·ng 

und kein e Grenzmarke außer acht gel assen werden dürfe . 
• • 

* 
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A . . , Mi.t der . aUs�Ügsweisen Besprechung der b isher ers�h ienenen ·und fÜr 'd iesen r tikeJ m Betrach t kommenden Instruktionen am Ende ·angela.ngt, erübrigt res �un.mehr n och, . e inen kurzen. Überblick üb�r . die .erfioss_enen- Vot-schriften zur 
ti ve

i
n 
d �-n z. h a l t u n g des· Vermessungswerkes zu g:eben·, "ciner · ni_cht . mind�r wic�

E g Etnnchtung für den Bestand ·eines Katasters, ·sollen die an ihn ·geknüpften rwartungen auf die Dauer sich' erfüllen !  · ' · „ . ' 

Jahr 
Die Eviden tführung der Mappen

. �ar · .zwar · bereits in
. 

d.em Pat�ilte ·.vom 
s .. e . 1 8 1 7 vorgesehen , doch wurde h 1efur eine ganz unzure1��ende ·Anzahl · von 
St�:�igen �e�?1 ten ang�s

.
tel

.
lt. A�ch mangelte es 

.
an �insc�läg

.
igen :zweCk�ie�lich�n 

Z�s zialvorschnften,  . da ·die bestehen
.
de� Instr�kttonen nur die _Neuaufnahmen 1� 

. 
a�menhange beha'ndelten , wobei der Meßtisch fast durchwegs zur Anwendung g�langte; währen d ' für Z\vecke · der Evid.enzhal tu11g zum.eist "besondere n u m e  -� 1 s c h e Iv!eßm eth oden ·notwendig sind, die sich aber' erst ·mit der Zeit enfaickelii 

onnten . . · · · . · . 
Erwähnt · sei , daß die. ini Jahre 18 j 5  erschiene�e A n  1 e i t u n  g z u �  V �  r � a h_ m e tl e

.
r A m t s h a n  d l u n g e n. d e r  z u r  E v i ·d e n  z h a l t  u n g · d e s · s t a b  i 1 e n 

Be:� a s
.
t e 1 s a u f  g e s  t e 1 l t  e n G e �  m e t  e r  

.
die Bestimm urig �nthält: . daß je.de 

d 
•ch�1gung d�r Mappe an <?rt und Stelle 111. G�genwart der Bete1hg�e� und . es Orts

.\•orstan des · erhoben werden 'müsse. Jede andere Art der ·Berichtigung "'�lr streng iuntersagt. Größere Ver'änderungen, die auf : der ·Mappe ·iiicht mehr mi.t genügender Deutl ichkeit eingezeichnet ·werden konnten, waren· ·auf B � i • 

In a P P  e n zur 'Darstellung zu ·bringen . · ' · 
. . · · . , · 

. 

Die „gerin.ge Anzahl der Evidenzhaltungsbeamten · und .die stetig · zunehmen·· den Veränderungen 'brach ten · es jedoch mit  sich, daß ._ äie "Böereinstinimung •mit ' 
den tatsächlichen Verhältnissen unmöglich auf dem Laufenden ,erhalten werden konnte . Zur ·  Behebtin'a- der vorhandenen 'E>ifferenzen wurde · deshalb ·m it' · dem -
Gesetze . vom 24. Mai � 869 . ul:ier die �Regelung der Grundsteuer die Einzeichn�ng . 
der seit dem Abschlusse der �atastralvermessung n ich t  'berückskhtigte�_.Yerän� derungen in die Öiiginalmappe.n ! u·nd die damit verbunäenen FJäth�n'be�echnurigen 
angeordnet.  iur Ausführung der erfordetliChen ·technischen A_rbeiten �var · im all- · gell1einen die I nstruk tion vom 'Jahre 1865 maßgebend, · doch 'kam , äiese_ in ' %rem 
vol len Um fange nur bei deri sich i1otwendig erwiesefien N�uaufna:hm.eti ·ganzer . ·Geme i nden i n  Betracht während das . Verfahren welches 5bei.' de.n -E.Vitlenz-
h 1 ) . ' ' . 
8 � �ungsmessungen einzuschlage? war, - durch eine besondere; .�m 1a,hre 1 8�0 ·er-
, c •enene A n l e i t u n g festgesetzt wurde; , Diese enthielt ·Bestimmungen, welche 
Z\\·ar die Erzielu.no- der möcflichsten 'Zeitersparnis . .förderten, ·zuglefoh aber dazu -
��itrugen , daß in r-d ie · an u�d · für sich guten Mappen ·u'nau�ro.ttbare gr_�b� l<�ehler 
�in gang gefunden hab�i. So \Vurde . bei Teilungen regulärer :�nd-Rlelllenparzellen 
1� aliquote Teile gestattet, · dieselben unmittelbar ·nach 'Angatie der -Besi tzer. in  die Mappe einzuzeichnen (!). Auch · konnten Privatpläne ·über erfolgte iVermessun'- . 
g.en nach Heduktion auf den Katastralinaßstab benützt werden. •Die Neuaufnahme � 
einzelner Sektionen blieb der Be�rteilung des 'Geometers 'überlassen . 
Rev· .�e�.e�kenswert ist noch, daß die Fehlergrenze zwischen den gem�se�en „ 

· tsionslm1en und den aus der Mappe entnommenen N'Iaßen auf 1/80 -abgeändert-
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wurde und nur bei neu vermessenen Gemeinden die mit den Instruktionen vom 

Jahre 1 824 und 1 865 aufgestellte zulässige Differenz von 1/200 in Geltung blieb .. 

Die Einmischung in Besitzstreitigkeiten, die Ermittlung und Aussteckung 
von Besitzgrenzen nach dem Stande in der Katastralmappe sowie die Vornahme · � 

anderer Privatarbeiten war den Vermessungsbeamten nicht gestattet. Diese An
leitung läßt erkennen, daß das Bestreben dahin gerichtet war, die mit der Re- · 

gelung der Grundsteuer verbundenen Vermessungsarbeiten mit der größten Rasch- /< 
heit zu absolvieren, selbst aut Kosten der Genauigkeit. Gemäß § 20 des erwähnten J' 
Gesetzes vom 24. Mai 1 869 hatte die zur Ermittlung des Reinertrages der Grund:. · 

stücke zum Zwecke der Grundsteuerverteilung notwendigen Katastraloperationen 

in allen Ländern gleichzeitig zu erfolgen. Nach Beendigung des Einschätzungs
verfahrens konnten gegen das Ergebnis desselben sowie .gegen die Angaben über · 

Flächenmaß und Reinertrag Reklamationen erhoben werden. . 
Die nächsten, im Jahre 1 88 1  erschienenen « A n d e u t u n g e n  über die .·�

. 
durch das Vermessungspersonale vorzunehmenden Amtshandlungen bei ein- ' .· .· 

gebrachten Reklamationen > enthalten bereits einige grundlegende zweckmäßige 
' 

Bestimmungen über Evidenzhaltungsvermessungen, die auch in die späteren An· 
le.itungen übernommen wurden und heute noch in Wirksamkeit sind. 

Außer dem Hinweis auf die Instruktion vom Jahre 1 865  wird des weiteren . . 
bei Einmessungen mit der Kette bestimmt, daß alle Messungslinien von einem in 
der Katastralmappe vorfindlichen festen Punkte auszugehen und an einem anderen 
solchen Punkt anzuschließen haben und ihrer ganzen Länge nach zu iµessen sind. 

Ergeben sich z'vischen der Mappe und dem faktischen Stande Differenzen , 
so ist die Untersuchung auf die angrenzenden Parzellen auszudehnen. Die erfor
derlichen Berichtigungen sind dann von amtswegen zu beantragen. 

DefiniHv wurde die E v i d e n z  J1 alt u n g ·d e s  G r u n d s t e u e r  k a t a s t e r s 
erst mit dem Gesetze vom 23. Mai 1 883 geregelt und hiemit die letzte notwendige 
Verfügµng getroffen, welche dieser Institution den dauernden Bestand sicherte. : ' 
Im gleichen Jaltre erfolgte die Herausgabe der A n d e u t u n g e n  hinsichtlich des 
Verfahrens bei Ausführung der hiebei zu bewirkenden technischen Arbeiten . 

Diese hatten iu umfassen : die Vermessung, die Feststellun g  des Umfang�s 
der dauernden Kulturänderungen, die Vermarkung der Besitzgrenzen und die 
Darstellung der Veränderungen in den Mappen, sowie die Ermittlung der Flächen· 
inhalte der geänderten Parzellen. Die M e s s u n g e n  müssen im Zusammenhang,e 
mit festen und bezüglich jhrer Richtigkeit genau kontrollierten Punkten erfolgen. 
Hauptwinkelpunk�e und Stützpunkte für die Aufnahme müssen mit drei Längen
m essungen oder, wenn der Meßtisch benützt wird, mit drei Visurlinien festgelegt 
werden. Für minder wichtige Punkte genügen zwei Messvngen. 

Bei · Anwendung der Koordinatenmethode sind die Abszissen derart zu 
wählen, daß die Ordinaten möglichst k u r z ausfallen. Zwei den Andeutungen . 
beigegebene Manuale�uster erläutern und ergäm;en diese Direktiven, soweit . -- " , 
direkte Längenmessungen in  Betracht kommen. , · 

. Für die erforderlichen N e u  v e r  m e s  s u n g e n, bei welchen es sich u m  die. 
Erreichung einer besonderen Genauigkeit handelt, wird · im § 3 der Ande�tungen· 
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Neue Ad,�i�-i�-t:��ti:�,k-�-�t��-· : ��n N iederöstertei�h .
· 

· · 

F . P�r V e r  e i � rn·r _L �;n d � s k u ri°d e :von 'N�edetö�terreicl) hat an.lä_ßlich der �stvers_ammlung, welche kürzlich im großen Festsaa:Ie . dei: Universität zur · Feier . s�ines SO jährigen ehrenvollen Bestandes ·abgehalten · wurde, auch ein Probeblatt �ines �r?ß ängelegfen Kartenwerkes aufgele_gt, weiches bestimmt ist, ·auf Gfond-age neuester wissenschafÜi(:her Bearbeitung die bisherige Administrativkarte uns�r:s _Kronlandes z� ersetzen. · � · Das zum Jubiläum ·ausgegebene Probeblatt S�ellt die Gegend nördl ich 'vo� Wien dar, mit Floridsdorf als Kerqpunkt, . auf " der 
eine s · . · · 

.n e1te das wer te Flachland des Marchfeldes, auf' der anderen das , Kahlen-�e?i�ge und der Bisamberg, deren Abfälle durch b r a u n e  Schichtenlinien charak;;;s•ert sind ;
. 

Ge,�·ässer e·r�cheinen b 1 a u, �i� verschi�denen Gr��zen . bis :ur 
astralgemem de m verschiedenen r o t e n  Lm1en. - Dre Beschreibung rst reich 

�nd i�soferri neuartig, als bei jedem Dorfe und Marktflecken nicht �ur 'Kircheh, 
b �mer.?deam t, P o s t a m t  und Schule verzeich�et, sondern auch statistische �aten 
.�tgefugt sind, den derzeit noch unverC>ffentlichten Ergebnissen äer letzten' Volks-:�hlung entno?1men.  D�r "?eka.nnt� K�rtograp� D�. ���c�el wurde' v?� Verein 

M Landeskund_e beauftragt, diese we1tausgr_e1feqde ,Arb�rt �urch�ufuhren ; als aßstab wurde das Verhältnis 1 : 30.000 gewählt, das Kartenwetk \Vit:_d 94 Blätter 
umfassen. Von seiten der Behörden �ird. die Arbeit besteös unterstütz't,·· ' in'sb:s�ndere durch das · k. u:. k. MilitärgeographiSche Institut un·d das �·· k. Fin��zrninrsterium, welch letzteres die Benützung der Arbeiten des Evidenzbureaus des Grundsteuerka'tasters gestattet · hat. DetailreambuJierungen sollen noch das Bild · · YervolJständigen,  auch · die neueste Aufnahmemethode · mittels des Scheimpftugschcn Verfahrens für' Aufnahmen aus der Luft wird Verwendung finden.- · 

Es ist ein großes, für die genaueste Kenntnis der Heimat bedeutsames Werk, . 
Welches der verdiente Verein für Landeskunde hiermit' beginnen wiJI' und zu dessen Durchführung ihm Hilfsmittel in erheblichem Maße : von den staatlichen 
Und autonomen Behörden" werden zufließen müssen. Es wird aber �uch _di�· Ari- ( te'I · · · • ' · „ . , .  1 nahme von seiten des Publikums erhofft, welches schon jetzt auf die d_emnä�bst · �� eröffnende Subskription aufm.erksani ge�acht wird. Zunächst wird das .P�obe-

/' . att c:Floridsdorf„ durch den Verlag Artaria & Co. in den Handel gebracht ;-es ist daselb3t sowie durch jede Buchhandlung zum Preise v'on K 2.-- zu bezieh�n. � 1 
ZweClnind Anlage. Die Neue Administrativkarte; 'deren ers�tt « Florids- · ;�rf, ?ur 50 jährigen Jubelfeier des Vereines für Landeskunde vori Niede�öster- . 

L�l�h ersc.hei nt, will unser schönes Kronland darstellen, gleich der alten, in ers�er 
tn1e h · · · h 'h D t II · "t  

de nac · semer Ve r w a l t u n gs e i n t e i l u n g, soweit src t re
. 

ars e ung. m1 
( l  � Karten bilde vereinen läßt. Hierin wird sie die c Umgebungskarte von ·Wien» 
1 . · 25·00Q) ergänzen und ebenso die kleinere Spezialkarte ( c Generalstabskar�e , 

- _: }S.ooo). Der neue Maßstab 1 : 30.000 paßt sich de� der alten Administrativ� 
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